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Sonstige öffentliche und private Belange 

• Belange, die weder in der SUP-VP behandelt wurden noch in der 

RVS behandelt werden 

• Betroffenheit bereits auf Ebene der Bundesfachplanung erkennbar 

 

Kommunale Planungshoheit 

 Berücksichtigung von raumbedeutsamen (> 5ha) Flächen in RVS 

 Im Wesentlichen bereits berücksichtigt. 
 

Betroffene zulässige Nutzungen:  

 Luftverkehr, Infrastruktur, Forst- und Landwirtschaft, Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen, Bergbau, Landesverteidigung 
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Eigentum / Flächenbereitstellung 

 Individualisierte Eigentumsbelange können auf der kleinmaßstäblichen 

Ebene der Bundesfachplanung grundsätzlich nicht geprüft werden. 

 Ihre Betrachtung ist in erster Linie der nachfolgenden Planfeststellung 

vorbehalten.  

 In Einzelfällen kann sich aufgrund der strukturellen Gegebenheiten des 

Plangebietes ggf. eine berücksichtigungsrelevante Betroffenheit von 

einzelnen Grundeigentümern ergeben.  
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Weitere sonstige öffentliche und private Belange die auf Ebene der BFP 

von Relevanz sind? 

  Bei der Erstellung der Unterlagen nach §8 NABEG werden 

insbesondere auch söpB berücksichtigt, die im Rahmen der 

Antragskonferenz geltend gemacht werden. 

 

 

 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Apolda, 29.11.2017 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Helge Herbst / Christian Beste 

 

Im Auftrag von: 

 

50Hertz Transmission GmbH 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

info@50Hertz.com 

www.50Hertz.com 

 


